
 
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebs nach § 2 Abs. 2 LGastG 

 
 
        
Verein o. Einrichtung 

 
        
Name, Vorname  

 
        
Ort 

 
        
Straße, Nr. 
 
        
Tel. Erreichbarkeit während der Veranstaltung 
 
__________________________________________ 
E-Mailadresse 
 
 
Hiermit zeigen wir einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb für folgenden Anlass an: 
 
 
Veranstaltung            

 
Datum             

 
Uhrzeiten          ______ 
 
Musikdarbietungen? 
Wenn ja, wie lange?                  ______________________________________________ 

 
Veranstaltungsort/           
Adresse 
 
             

Unterschrift des Veranstalters 
 
Bitte spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung einreichen! 
 
An 
Stadt Oberderdingen   per Mail: buergerbuero@oberderdingen.net 
BürgerBüro         Tel: 07045/43-0 
Amthof 13         Fax: 07045/43-550 
75038 Oberderdingen 
 
 



 
Hinweise: 
 

1. Die Verpflichtung zur Erstattung einer Anzeige besteht ausschließlich, wenn alkoholische 
Getränke angeboten werden sollen (§ 1 Abs. 3 LGastG).  
Diese Regelung gilt lediglich für Vereine! 
 

2. Sofern keine oder nicht genügend Toiletten zur Verfügung stehen, ist das Aufstellen eines 
Toilettenwagens erforderlich. 
 

3. Die Bestimmungen des Landesgaststättengesetzes, des Jugendschutzgesetzes und die 
einschlägigen Hygienevorschriften sind zu beachten. 
 

4. Zufahrts- und Rettungswege sind freizuhalten. 
 

5. Für die Anzeige einer vorübergehenden Wirtschaftserlaubnis werden keine Gebühren 
erhoben. 
 

6. Gemäß des § 8 Abs. 1 des LGastG beginnt die Sperrzeit um 3 Uhr. In der Nacht zum Samstag 
und zum Sonntag beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr. Sie endet jeweils um 6 Uhr.  
In der Nacht zum 1. Januar wird die Sperrzeit gemäß § 8 Abs. 2 LGastG aufgehoben, in der 
Nacht zum Fastnachtsdienstag und zum 1. Mai beginnt sie um 5 Uhr. 
Die Sperrzeit kann bei Vorliegen öffentlicher Bedürfnisse oder besonderer örtlicher 
Verhältnisse durch Rechtsverordnung allgemein verlängert, verkürzt oder aufgehoben 
werden (§ 8 Abs. 3 LGastG).  
Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse kann 
für einzelne Betriebe die Sperrzeit verlängert, befristet und widerruflich verkürzt oder 
aufgehoben werden. In den Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit können 
jederzeit Auflagen erteilt werden (§ 8 Abs. 4 LGastG). 


